
Amtliche Bekanntmachung  

der Gemeinde Wentorf bei Hamburg 

über den Aufstellungsbeschluss für die 1. Änderung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans Nr. 7 „Hamburger Landstraße 35 – 39“ 

 
Der Planungs- und Umweltausschuss der Gemeinde Wentorf bei Hamburg hat in seiner 
Sitzung am 08.05.2023 beschlossen, die 1. Änderung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans Nr. 7 „Hamburger Landstraße 35 – 39“ aufzustellen. 
 
Das Plangebiet befindet sich nördlich der Hamburger Landstraße und beinhaltet die 
Hausnummern 35 – 39.  
 

 
Geltungsbereich der 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 7  

„Hamburger Landstraße 35 – 39“ der Gemeinde Wentorf bei Hamburg 

 

Ziel des Bebauungsplans ist die Erweiterung und Modernisierung des bestehenden 

Lebensmittelmarkts. 

Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit gemäß § 2 Absatz 1 Satz 2 Baugesetzbuch in der 
Fassung vom 3. November 2017 (BGBI. I S. 3634), zuletzt geändert am 04.Januar 2023 (BGBl. 
I S. 2023 I Nr. 6) bekannt gemacht. 
 
Wentorf bei Hamburg, 06.07.2023 
 
gez. Kathrin Schöning 
Bürgermeisterin     


